
Fünfte Satzung zur Änderung der Grundordnung 
der Hochschule für angewandte Wissenschaften München 

 
vom 12.12.2017 

 
 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 1 Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 
(GVBl S. 245, BayRS 2210-1-1-K), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2017 (GVBl 
S. 362), erlässt die Hochschule für angewandte Wissenschaften München folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Grundordnung der Hochschule für angewandte Wissenschaften München vom 07.12.2007, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 20.02.2013, wird wie folgt geändert: 
 
§ 33 erhält folgende neue Fassung: 
 
„(1) Wissenschaftliche Einrichtungen werden an der Hochschule München auf den Gebieten 

Weiterbildung und Forschung betrieben; eine Betriebseinheit existiert für das Gebiet Chemie 
(BEC). 

 
(2) Die Leitung, der Betrieb und die Benutzung einer wissenschaftlichen Einrichtung auf dem 

Gebiet Forschung richtet sich nach der Rahmenordnung für die Einrichtung, den Betrieb und die 
Aufhebung von Forschungsinstituten der Hochschule München sowie nach darauf gestützten 
eigenen Ordnungen.  

 
(3) Der Hochschulrat und die Erweiterte Hochschulleitung nehmen zur Errichtung, Änderung oder 

Aufhebung einer wissenschaftlichen und künstlerischen Einrichtung oder einer Betriebseinheit 
Stellung.“ 

 
 

§ 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






